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GZ: 39.200/51-VII/B/10/02 Wien, 6. Sptember 2002

C Betreff: Abgabe von Injektabilia in abgefüllten Spritzen an den Tierhalter

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen -Sektion VII teilt

aus gegebenem Anlass Folgendes mit:

Gemäß § 61 Abs. 1 Arzneimittelgesetz dürfen Arzneispezialitäten nur in den vom

Hersteller oder Depositeur vorgesehenen Handelspackungen abgegeben werden.

Hievon ausgenommen ist die Abgabe auf Grund besonderer Anordnung durch den

Arzt oder Tierarzt, dabei ist jedoch vorzusorgen, dass jederzeit Art und Menge der

Arzneispezialität festgestellt werden können.

Gemäß § 4 Abs. 7 Tierarzneimittelkontrollgesetz (T AKG) hat der Tierarzt alle an den

8 Tierhalter abgegebenen Arzneimittel mit einer Signatur auf dem Behältnis zu verse-

hen, auf der Name und Anschrift des Tierarztes sowie das Abgabedatum vermerkt

sein müssen. Außerdem hat der Tierarzt für alle an den Tierhalter abgegebenen Tier-

arzneimittel einen Abgabeschein auszustellen, auf dem Art und Menge des Tierarznei-

mittels, Name und Anschrift des Tierarztes sowie das Abgabedatum vermerkt sind.

Unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen wäre eine Abfüllung und Abgabe

von zur Nachbehandlung bestimmten Injektabilia in Einmalspritzen theoretisch mög-

lich. Dabei sind jedoch folgende Risiken zu berücksichtigen:
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